
Zusammenfassung 

Die Begrenzung des Klimawandels und das Einhalten der 

2°C-Leitplanke erfordert einen schnellen und radikalen 

Wandel in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Der weltwei-

te Ausstoß aller Treibhausgase muss bis 2100 auf null sin-

ken. Noch schneller muss es beim Kohlenstoffdioxid (CO2) 

gehen, das vor allem bei der Verbrennung fossiler Energie-

träger entsteht. Die globalen CO2-Emissionen müssen laut 

Weltklimarat (IPCC) spätestens um das Jahr 2070 bei null 

liegen. Die Weltwirtschaft muss bis dahin also vollständig 

„dekarbonisiert“ sein. Die nachhaltigen Entwicklungsziele 

(SDGs) der Agenda 2030 unterstreichen die Bedeutung 

dieses Vorhabens. 

Für die Dekarbonisierung unserer Wirtschaftsweise ist nicht 

nur das globale Klimaregime essenziell, sondern auch das 

Rahmenwerk für die Weltwirtschaft, also die Global Econo-

mic Governance. 

Aktuell gibt es neben Fortschritten im Kontext der UN-

Klimarahmenkonvention (UNFCCC) und dem grundlegen-

den Bekenntnis aller Staaten zur Bekämpfung des Klima-

wandels im Rahmen der Agenda 2030 zahlreiche Initiati-

ven, die Grund für Optimismus bieten – nicht zuletzt das 

Bekenntnis der G7-Staaten auf dem Gipfel in Elmau zu ei-

ner Dekarbonisierung der Weltwirtschaft und mannigfalti-

ge climate actions von Akteuren wie Städten, Kirchen und 

Unternehmen. 

Doch für eine grundlegende Transformation müssen weit-

reichendere Reformen der globalen wirtschaftlichen Rah-

menbedingungen angestoßen werden. Wir schlagen des-

halb 3x3 Ansatzpunkte vor: 3 Handlungsfelder mit jeweils 

3 Stellschrauben. 

Besonders wichtig für die Dekarbonisierung der Weltwirt-

schaft sind (A) die richtige Preissetzung, (B) ein geeigneter 

Regelrahmen für internationalen Handel und Investitionen 

sowie (C) die Gestaltung der Finanzmärkte.  

(A) Für die richtige Preissetzung sollten (i) ein globaler 

Kohlenstoffpreis eingeführt, (ii) Subventionen für fos-

sile Brennstoffe weiter abgebaut und (iii) Zahlungen 

für Ökosystem-Dienstleistungen ausgebaut werden. 

(B) Zu einem geeigneten Regelrahmen für internationalen 

Handel und Investitionen gehören (i) klimafreundliche 

multilaterale Handelsregeln im Rahmen der Welthan-

delsorganisation (WTO), (ii) das Vorantreiben des pluri-

lateralen Abkommens zur Liberalisierung von Umwelt-

gütern und (iii) ein stärkerer Fokus auf das right to regu-

late zugunsten von Umweltbelangen in bilateralen und 

regionalen Freihandels- und Investitionsabkommen. 

(C) Im Bereich der Global Financial Governance gibt es neben 

der Einrichtung globaler Fonds wie dem Green Climate 

Fund (GCF) insbesondere drei Ansatzpunkte: (i) Fi-

nanzmarktregulierung, (ii) grüne Leitlinien für Investi-

tionsentscheidungen und (iii) Garantieinstrumente für 

grüne Investitionen.  

Bei allen Reformmaßnahmen sollten potenzielle Win-Win-

Konstellationen identifiziert werden, die möglichst vielen 

Beteiligten Vorteile bringen. Aber auch Zielkonflikte und 

die politische Ökonomie sollten in den Blick genommen 

werden. Dazu gehört die Frage, welche Akteure die erfor-

derlichen Maßnahmen befürworten, wer warum Wider-

stand leistet und wie coalitions of change gebildet bzw. ge-

stärkt werden können. 
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Für eine erfolgreiche Dekarbonisierung der Weltwirtschaft 

sollte ihr internationales Rahmenwerk – die Global Econo-

mic Governance – anhand der folgenden 3x3 Ansatzpunkte 

reformiert werden:  

Preissetzung für 

Dekarbonisierung 

Handels- und Inves-

titionsregeln für De-

karbonisierung 

Finanzmärkte für 

Dekarbonisierung 

• Einführung 

eines globalen

Kohlenstoff-

 preises 

• Abbau der 

Subventionen

für fossile 

Brennstoffe 

• Ausbau der 

Zahlungen für 

Ökosystem-

Dienstleistungen 

• Stärkung multila-

 teraler Handelsre-

 geln im Sinne von 

Klima und Umwelt 

• Abbau der Handels-

 hemmnisse für 

Umweltgüter- und 

Dienstleistungen 

• Stärkung von Um-

 weltbelangen in 

Freihandels- und 

Investitions-

 abkommen 

• Reformen der Fi-

 nanzmarktregu-

 lierung 

• Einführung grü-

 ner Leitlinien für 

Investitionsent-

 scheidungen 

• Bereitstellung von

Garantieinstru-

 menten für grüne 

Investitionen 

Quelle: eigene Darstellung 

(A) Preissetzung für Dekarbonisierung 

Höhere Preise für Güter und Dienstleistungen, die mit ho-

hem CO2-Ausstoß verbunden sind, verstärken die Anreize, 

Emissionen zu senken. Konsumenten werden entweder auf 

Produkte ausweichen, die weniger Emissionen verursachen, 

oder den Konsum emissionsintensiver Produkte verringern. 

Dies gilt analog für Produzenten: Langfristig kann dies Anrei-

ze für Innovationen und die Neuentwicklung emissions-

ärmerer Produktionsweisen setzen. 

i. Globaler Kohlenstoffpreis 

Eine wichtige Stellschraube für die Dekarbonisierung ist die 

Durchsetzung eines globalen Kohlenstoffpreises – entwe-

der durch die Einführung bzw. Ausweitung von CO2-Steuern 

(Preislösung) oder des Emissionshandels (Mengenlösung). 

Kohlenstoff bietet eine sehr gute Steuerbasis, in deren 

Kontext Steuerumgehung schwierig ist. Ergänzend oder al-

ternativ zur Preislösung einer Steuer kann die Mengenlö-

sung verfolgt werden, bei der die Politik direkt die Emissi-

onsobergrenze vorgibt und der Preis für die Emissionszerti-

fikate auf dem Markt gebildet wird (Emissionshandel). Die 

Einnahmen durch eine Steuer oder den Verkauf von Zertifi-

katen können zur Finanzierung von weiteren Entwick-

lungszielen oder Energiereformen oder zur Senkung von 

anderen, verzerrenden Steuern genutzt werden. Mit Blick 

auf die Einführung eines Preises für Kohlenstoff gibt es 

weltweit positive Entwicklungen. Rund 40 nationale und 

mehr als 20 subnationale Jurisdiktionen haben einen Koh-

lenstoffpreis eingeführt bzw. sind dabei, dies zu tun. Doch 

die Einführung eines globalen Kohlenstoffpreises ist noch 

nicht in greifbarer Nähe. 

ii. Subventionen für fossile Brennstoffe 

Mehr als 25 Staaten, vor allem in Asien, haben in den ver-

gangenen Jahren ihre Subventionen für fossile Brennstoffe 

reformiert. Dennoch belaufen sich laut dem Internationa-

len Währungsfonds (IWF) die durch diese Subventionen 

verursachten Kosten, inklusive Umwelt- und Gesundheits-

schäden etc., aktuell auf jährlich rund 5,3 Billionen US-$. 

Diese Subventionen verzerren die Preise zu Lasten der De-

karbonisierung. Sie schaden der Umwelt, hemmen die Ver-

breitung grünerer Technologien und belasten staatliche 

Budgets. 

Im Gegensatz zur häufig vorherrschenden Meinung sind 

Subventionen für fossile Brennstoffe kein effizienter Weg, 

um Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und Arme zu unter-

stützen. Stattdessen bringen sie laut Weltbank vor allem 

den Besserverdienenden Vorteile. Doch auch wenn der Ab-

bau der Subventionen tendenziell Gleichheit befördert, geht 

damit einher, dass der Preis von Energie und anderen Gütern 

steigt, die Kaufkraft armer Haushalte sinkt und energieba-

sierte Industrialisierungsprozesse verlangsamt werden. Es ist 

daher essenziell, dass die Einsparungen durch den Subventi-

onsabbau dazu genutzt werden, die Einkommenseinbußen 

der Armen zu kompensieren, Verlierer zu entschädigen und 

soziale Sicherungsnetze zu stärken. 

iii. Zahlungen für Ökosystem-Dienstleistungen

Zahlungen für Ökosystem-Dienstleistungen (Payments for 

Ecosystem Services, PES) sind Zahlungen, die z.B. Grundbe-

sitzer oder Landwirte für die Nicht-Nutzung bzw. den Er-

halt von Kohlenstoffsenken wie Wäldern oder Böden ent-

schädigen, die Kohlenstoff aufnehmen und speichern und 

so dazu beitragen, den Klimawandel zu begrenzen. Diese 

ergebnisbasierten Zahlungen können somit Anreize schaf-

fen, Kohlenstoffsenken zu schützen.  

Weltweit gibt es bereits mehr als 300 PES-Projekte. Allein 

die größten Projekte in China, Mexiko, Costa Rica und 

Großbritannien generieren zusammen Zahlungen im Wert 

von jährlich 6,5 Mrd. US-$. PES sollten verstärkt genutzt 

werden, um klimafreundliche Preissetzungen, vor allem auf 

globaler Ebene, zu realisieren. 

(B) Handels- und Investitionsregeln für Dekarboni-
sierung 

Die aktuell laufenden und zukünftigen Verhandlungen neuer 

Regeln für internationalen Handel und Investitionen sollten 

ebenfalls dazu beitragen, die Dekarbonisierung zu fördern 

und andere Umweltherausforderungen anzugehen, sowohl 

innerhalb der WTO als auch im Rahmen von Freihandels- 

und Investitionsabkommen. 

i. Multilaterale Handelsregeln

Trotz des geringen Fortschritts in den vergangenen Jahren 

bleibt die WTO ein Forum, in dem globale Regelwerke ge-

staltet und durchsetzt werden. Nicht zuletzt sollte der oben 

angesprochene Abbau von Subventionen für fossile Brenn-

stoffe und anderen klimaschädlichen Subventionen deshalb 

auch im Kontext der multilateralen WTO-Verhandlungen 

adressiert werden. Der Abschluss der Doha-Runde auf nied-

rigem Ambitionsniveau böte die Chance, verstärkt wichtige 
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Zukunftsthemen im Kontext der Dekarbonisierung auf die 

Agenda zu setzen. 

Bisher spielte der Umweltschutz in den WTO-Regelwerken 

eine nachrangige Rolle und war auf Ausnahmeregelungen 

beschränkt, die die Einschränkung von Maßnahmen zur 

Handelsliberalisierung erlauben, wenn nachweislich das Le-

ben von Menschen, Tieren oder Pflanzen (GATT Art. XX b) 

gefährdet ist. Die Rechtsprechung innerhalb der WTO zeigt 

allerdings, dass der Anwendung dieser Ausnahmen deutli-

che Grenzen gesetzt sind. Im Rahmen plurilateraler oder bi-

lateraler und regionaler Handelsabkommen beobachtet man 

nun einen proaktiveren Ansatz, z. B. in den Verhandlungen 

des Environmental Goods Agreement (EGA) und bei der Ein-

führung eines right to regulate im Umweltbereich in den neu-

en Freihandelsabkommen von EU und USA (s. u.). 

Gleichzeitig bergen diese Vorreiterallianzen auch Risiken. Ei-

nigt man sich dort auf ambitionierte Umwelt- und Klimazie-

le, besteht die Gefahr, dass energie- bzw. emissionsintensive 

Produktionsprozesse in Länder mit laxeren Vorschriften ver-

lagert werden (carbon leakage). Das könnte durch Grenzaus-

gleichmaßnahmen verhindert werden, die Importe aus Län-

dern ohne engagierte Klimapolitik mit Abgaben belegen. 

Diese sind jedoch sehr umstritten. Wenn sie eingeführt wer-

den, dann sollten sie nicht zum Protektionismus miss-

braucht werden, kompatibel mit dem WTO-Recht sein und 

aus entwicklungspolitischen Gründen Ausnahmen für Pro-

dukte aus Ländern mit sehr niedrigen Emissionen einräumen. 

ii. Plurilaterales Umweltgüter-Abkommen 

Seit 2014 wird im Rahmen der WTO über den Abbau von 

Handelshemmnissen für sog. Umweltgüter verhandelt. Das 

Environmental Goods Agreement (EGA) wird zunächst pluri-

lateral, aktuell von 14 WTO-Mitgliedsstaaten ausgehandelt 

– mit dem Ziel, die Ergebnisse auf alle WTO-Mitgliedsstaaten

auszuweiten.  

Global werden Umweltgüter im Wert von fast 1 Billion US-$ 

gehandelt. Zunächst ist das Ziel, im Rahmen des EGA Zölle 

für eine Reihe von umweltfreundlichen Produkten (APEC-

Liste) zu senken. Mit Hilfe dieser Güter sollen z.B. die Luft- 

und Wasserqualität verbessert, die Abfallbewirtschaftung er-

leichtert und ein Beitrag zur Erzeugung erneuerbarer Ener-

gien geleistet werden. Die EGA-Verhandlungen im Rahmen 

der WTO sind eine Chance, den Wert dieses multilateralen 

Verhandlungsforums zu untermauern. Mittelfristig sollte 

auch die Liberalisierung von Umweltdienstleistungen in An-

griff genommen werden. 

iii.  Handels- und Investitionsabkommen

Während Umweltbelange im Rahmen der Welthandelsor-

ganisation bisher nur schleppend verhandelt wurden, sind 

zahlreiche bilaterale und regionale Freihandelsabkommen 

(Free Trade Agreements, FTAs) mit teils umfassendem grünen 

Inhalt abgeschlossen worden. Insbesondere die EU und die 

USA verpflichten in ihren FTAs die Teilnehmer, Umwelt-

standards nicht abzusenken und räumen das Recht ein, wei-

terhin im Sinne der Umwelt zu regulieren. Auch das Be-

kenntnis zu internationalen Umwelt- und Klimaabkommen, 

die Festlegung von Mitspracherechten interessierter Grup-

pen und Individuen, Transparenz und Durchsetzungsme-

chanismen sind immer häufiger Teil von FTAs. Ebenso  

beobachtet man bei internationalen Investitionsabkommen 

(IIAs) einen Trend zu grüneren Inhalten. Es gibt jedoch auch 

Risiken, z. B. dass Entwicklungsländer hohe Umweltstan-

dards nicht erfüllen können oder dass die grünen Klauseln 

missbraucht werden, um günstige Produkte aus Entwick-

lungsländern vom Markt fernzuhalten (green protectionism). 

Trotzdem steckt in Umweltklauseln bisher weitgehend un-

genutztes Potenzial. Um dieses auszuschöpfen, sollte in 

FTAs und IIAs der Spielraum für Umweltregulierung und die 

Hierarchie bei zueinander in Konflikt stehenden Liberalisie-

rungs- und Umweltzielen klarer definiert werden. Unter die-

sen Voraussetzungen können die Klauseln besser im Sinne 

der Umwelt interpretiert und protektionistische Maßnah-

men besser identifiziert werden.  

Besonders die laufenden mega-regionalen Verhandlungen 

zur Transatlantischen Partnerschaft (TTIP) sollten genutzt 

werden, um die Dekarbonisierung zu unterstützen. Ein kon-

kreter Ansatzpunkt wäre, Anreize für grüne öffentliche Be-

schaffung zu setzen, also beim Einkauf von Produkten oder 

Dienstleistungen Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen. 

Das Beschaffungswesen kann aufgrund seines hohen Anteils 

am Bruttosozialprodukt ein wichtiger Hebel des Umwelt- 

und Klimaschutzes sein. TTIP hat durch die Beteiligung der 

beiden Handelsmächte USA und Europa, seine schiere Größe 

und die Präsenz in der politischen und öffentlichen Debatte 

die Chance, eine Vorreiterfunktion bei der Verknüpfung von 

Handels-, Umwelt- und Klimazielen einzunehmen. 

(C) Finanzmärkte für Dekarbonisierung 

Ein drittes wichtiges Handlungsfeld zur Gestaltung klima-

freundlicher ökonomischer Rahmenbedingungen betrifft 

die Finanzmärkte. Die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft 

erfordert den Abbau von Hürden für langfristige Investitio-

nen und mehr grüne Finanzierung, nicht nur durch die Ein-

richtung globaler Fonds wie dem Green Climate Fund (GCF). 

i. Finanzmarktregulierung

Um langfristige Investitionen in die Dekarbonisierung un-

serer Wirtschaftsweise attraktiver zu machen, ist es not-

wendig, das internationale Finanzsystem zu reformieren. 

Das System ist zu stark auf kurzfristige Erträge angelegt 

und führt zu chronischem Investitionsmangel für langfris-

tige und nachhaltige Projekte. Ziel der Finanzmarktregulie-

rung muss es werden, kohlenstoffarme Finanzierung expli-

zit zu unterstützen und dazu beizutragen, dass kommerzi-

elle Banken und institutionelle Investoren verstärkt in koh-

lenstoffarme Projekte investieren. 

Banken und institutionelle Investoren – zum Beispiel Staats-

fonds, Pensionskassen und Versicherungen – können auf-

grund der aktuellen Regulierung oftmals nicht oder nur 
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sehr eingeschränkt in langfristige und nachhaltige Projekte 

investieren. Dabei verwalten diese Investoren Vermögens-

werte von mehreren Trillionen US-Dollar und sind grund-

sätzlich an langfristigen Anlagemöglichkeiten interessiert. 

Insbesondere Versicherer könnten, wenn sie denn dürften, 

Vorreiter ausdifferenzierter Anlageportfolios sein, da ihnen 

die Kosten von Klimarisiken bestens bekannt sind. Regulie-

rungsbehörden sollten deshalb das Risikomanagement von 

Auswirkungen des Klimawandels besser berücksichtigen, 

worauf z. B. der Gouverneur der Bank of England, Mark 

Carney, immer wieder hinweist. Die anstehenden neuen Re-

gelungen von Basel III könnten geringere Kapital- und Liqui-

ditätsanforderungen für kohlenstoffarme Projekte ein-

fordern, und auch im Kontext von Solvency II für die Versi-

cherungswirtschaft sind Ausnahmen für grüne Investitionen 

nötig. Dabei wird es entscheidend darauf ankommen, die be-

rechtigten Anforderungen an Anlegerschutz und Nachhal-

tigkeit klug abzuwägen. Auch Banken-Stresstests und Stan-

dards für die Sorgfaltspflicht (due diligence) von Banken und 

anderen Finanzinstitutionen könnten Klimarisiken stärker 

berücksichtigen und dadurch Investitionsentscheidungen 

ökologisch nachhaltiger machen. 

ii. Grüne Leitlinien für Investitionsentscheidungen

Freiwillige Verpflichtungen, Klimarisiken in Investitionsent-

scheidungen zu berücksichtigen und kohlenstoffarme Inves-

titionen zu fördern, wären eine Möglichkeit, wie Internatio-

nale Finanzinstitutionen, Banken und ganz generell Finanz-

marktakteure selber einen Beitrag zur Dekarbonisierung der 

Finanzwirtschaft leisten können. 

In Ermangelung eines realistischen globalen Kohlenstoffprei-

ses benutzen viele Unternehmen und auch einige Entwick-

lungsbanken bereits heute fiktive, sogenannte Schattenprei-

se für Kohlenstoff, die sie in ihre Investitionskalküle einrech-

nen. Dadurch werden automatisch verschmutzende Investi-

tionen teurer, was zu einer Bevorzugung von kohlenstoffär-

meren Investitionen führt. Ein branchenspezifischer – ambi-

tionierter – Schattenpreis für Kohlenstoff würde Wettbe-

werbsverzerrungen verhindern. Zudem könnte die konse-

quente Einbeziehung von Klimarisiken in Ratings, Bench

marks und Indizes den Anlegern auf einfache Weise ermög-

lichen, an der Finanzierung der Dekarbonisierung unserer 

Wirtschaft mitzuwirken. Aber auch für Zentralbanken wäre 

es denkbar – und wenige Vorreiter (z. B. China und Bangla-

desch) gibt es auch hier bereits – grüne Strategien zu im-

plementieren und Nachhaltigkeit zumindest als nachrangi-

ges Ziel in ihrem Mandat zu verankern. 

iii. Garantieinstrumente 

Umfragen unter Anlegern zeigen, dass neben regulatori-

schen Einschränkungen einer der Hauptgründe für das 

Nicht-Investieren in CO2-arme Projekte die hohen Risiken 

sind. Allerdings sind die empfundenen Risiken aufgrund von 

Informationsmangel und Technologieunkenntnis oftmals 

sehr viel höher als die tatsächlichen Risiken. Aus diesem 

Grund können öffentliche Geber und Entwicklungsfinanzie-

rungsinstitutionen, z. B. Entwicklungsbanken, hier ansetzen 

und private und institutionelle Investoren durch die Bereit-

stellung von Instrumenten zur Risikominderung motivieren, 

in grüne Kapitalanlagen zu investieren. Finanzinstrumente 

wie strukturierte Fonds, in denen die ersten Verluste von den 

öffentlichen Anteilseignern getragen werden, können eben-

so wie Garantien Investitionen in neue Technologien und in-

novative Ansätze zur Dekarbonisierung fördern. Auch die 

Schaffung eines internationalen Anlagensicherungsfonds für 

grüne Investitionen, in den sowohl die Privatwirtschaft als 

auch Regierungen einzahlen, könnte ähnlich dem Einlagen-

sicherungsfonds der deutschen Privatbanken für das nötige 

Vertrauen unter den privaten und institutionellen Anlegern 

sorgen. 

Die vorgestellten 3x3 Ansatzpunkte für eine Reform der 

Global Economic Governance wären ein großer Schritt in 

Richtung einer zügigen Dekarbonisierung der Weltwirt-

schaft. Allerdings sollte bei der Umsetzung aller Reform-

maßnahmen darauf geachtet werden, dass möglichst viele 

Beteiligte profitieren. Ein hohes Maß an Fingerspitzenge-

fühl und Verständnis der politischen Ökonomie sind nötig 

um zu analysieren, wer warum Widerstand leistet, wer die 

erforderlichen Maßnahmen befürwortet und wie coalitions 
of change realisiert werden können. 
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